
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/1/12 6Ob805/82,
6Ob620/82, 3Ob514/93, 7Ob106/07z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1984

Norm

ABGB §785 Abs1

ABGB §795

ABGB §796

ABGB §801

ABGB §951

Rechtssatz

Ist im Einzelfall der Geschenknehmer zugleich Erbe, tre5en zwar in seiner Person beide Haftungen additiv zusammen,

dieses Zusammentre5en vermag aber den grundsätzlichen Charakter zu Inhalt der Haftung qualitativ nicht zu

verändern.
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